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eum Aufbewahren.A

eie Bundesrats⸗Verordnungen über den Verkehr mit Getreide und Hülſenftüchten.
J. Bekanntmachung über Brotgetreide und Mehl

aus der Ernte 1916.
Vom 29. Juni 1916.

1. Beſchlagnahme.
§ 1. Das im Reiche angebaute Brotgetreide , nämlich Rog

„Weizen, Spelz (Dinkel , Feſen), ſowie Emer und E
nit anderem Getreide außer Hafer gemengt,

Trennung vom Boden für den Kommunalver⸗
tt, in deſſen Bezirk es gewachſen iſt.
hme erſtreckt ſich auf den Halm und das

. f yhmtem Brotgetreide ermahlene Mehl lein
ſchließlich Dunſt). Mit dem Ausdreſchen wird das Stroh,
mit dem Ausmahlen die Kleie von der Beſchlagnahme frei;
für die Kleie gelten die 88 42—46.

§ 2. An den beſchlagnahmten Vorräten dürfen Verände⸗
rungen nur mit Zuſtimmung des Kommunalverbandes , für
den ſie beſchlagnahmt ſind, vorgenommen werden, ſoweit
aus den 88 3—56 a, 21, 22 nichts anderes ergibt. Das gle
gilt von rechtsgeſchäftlichen Verfügungen über ſie und von
Verfügungen, die im Wege der Zwangsvollſtreckung oder
Arreſtvollziehung folgen.

Werden beſchlagnahmte Vorräte mit Zuſtimmung des Kom⸗
munalverbandes in den Bezirk eines anderen Kommunalver⸗
bandes gebracht, ſo tritt dieſer mit der Ankunft des Getrei⸗

in ſei Bezirke hinſchtlich der Rechte aus der Beſchlag
es bi en Kommunalverbandes
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Der Beſitzer hat die Ortsänderung binnen drei Tagen un
ter Angabe der Getreidearten und ihrer Mengen beiden Kom⸗
munalberbänden anzuzeigen. N

§ 6. Trotz der Beſchlagnahme dürfen Unternehmer land⸗
wirtſchaftlicher Betriebe aus ihren Vorräten

a) zur Ernährung der Selbſtverſorger auf den Kopf und
Monat 9 Kilogramm Brotgetreide verwenden; dabei
entſprechen einem Kilogramm Brotgetreide 800 Gramm
Mehl. Als Selbſtverſorger gelten, vorbehaltlich einer
anderen Beftimmung nach § 49 d, der Unternehmer des
landwirtſchaftlichen Betriebes , die Angehörigen ſeiner
Wirtſchaft einſchließlich des Geſindes, ſowie e Na⸗
turalberechtigte , insbeſondere Altenteiler , und Arbei⸗
ter, ſoweit ſie kraft ihrer Berechtigung oder als Lohn
Brotgetreide oder Mehl zu beanſpruchen haben;

b) das zur Herbſt⸗ und zur Frühjahrsbeſtellung erforder⸗
liche Saatgut verwenden; das gleiche gilt für zu Saat⸗
zwecken auf Saatkarte (S 6a) erworbenes Brolgetteide.

Unternehmer landwirtſchaftlicher Betriebe dürfen aus grü⸗
nem Dinkel und Spelz Grünkern herſtellen.

Die Reichsgetreideſtelle (§ 10) hat unter Berückſichtigung
der Vorratsermittlung vom Herbſt 1916 zu beſtimmen, ob
die Sätze von 9 Kilogramm Brotgetreide und 800 Gramm
Mehl beizubehalten oder welche Sätze an ihre Stelle zu
ſetzen ſind.

Sie kaum ferner beſtimmen, welche Mengen Saatgut auf
das Hektar verwendet werden dürfen; in dieſem Falle ſind
die Landeszentralbehörden ermächtigt, die Saatgutmengen
bei dringendem wirtſchaftlichem Bedürfniſſe für einzelne Be⸗
triebe oder ganze Bezirke bis zu einer von der Reichsge⸗
treideſtelle zu beſtimmenden Grenze zu erhöhen.

§ 6a. Brotgetreide darf zu Saatzwecken nur nach Maß⸗
gabe der nachſtehenden Vorſchriften veräußert und erworben
werden:

a) Die Veräußerung , der Erwerb und die Lieferung iſt
nur gegen Saatkarten erlaubt. Die Saatkarte wird
auf Antrag deſſen, der Getreide zu Saatzwecken erwer⸗
ben will, von dem Kommunalverband ausgeſtellt, in
deſſen Bezirk die Ausſaat erfolgen ſoll, bei Händlern
von dem Kommunalverband , in deſſen Bezirk der Händ⸗
ler ſeine gewerbliche Niederlaſſung hat. Der Kom⸗
munalverband kann die Ausſtellung der Karten an an⸗
dere Stellen übertragen .

b) Der im § 2 vorgeſchriebenen Genehmigung des Kom⸗
munalverbandes zur Veräußerung und Lieferung be⸗

darf es nicht, ſoweit Unternehmer anerkannter Saat⸗
gutwirtſchaften ſelbſtgezogens Saatgeireide veräußern ,
ſowie für die Veräußerung und Lieferung durch zuge⸗
laſſene Händler. Unternehmer anderer landwirtſchaft⸗
licher Betriebe, die ſich nachweislich in den Jahren 1913
und 1914 mit dem Verkaufe von Saatgetreide befaßt
haben, kann der Kommunalverband die Genehmigung
zur Veräußerung und Lieferung ſelbſtgezogenen Saar⸗
getreides zu Saatzwecken allgemein erteilen.

c) Wer mit nicht ſelbſtgebautem Getreide zu Saatzwecken
handeln will, bedarf der Zulaſſung durch die Reichsge⸗
treideſtelle oder die von ihr bezeichneten Stellen .

Der Reichskanzler erläßt die näheren Beſtimmungen über
die Saatkarten, ſowie über den Verkehr zit Getreide zu
Saatzwecken. Er beſtimmt, welche Wirtſchaften als aner⸗
kannte Saatgutwirtſchaften anzuſehen ſind.

§ 7. Die Beſchlagnahme endet mit dem freihändigen Ei⸗
gentumserwerbe durch die Reichsgetreideſtelle oder den Kom⸗



munalverband , für den die Vorräte beſchlagnahmt ſind, mit
der Enteignung , einer nach § 6 zugelaſſenen oder einer von
dem Kommunalverbande genehmigten Verwendung.

§ 8. Über Streitigkeiten, die aus der Anwendung der
88 1—7 ſich ergeben, entſcheidet die höhere Verwaltungsbe⸗erde endgültig.

§ 9. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld⸗
ſtrafe bis zu zehntauſend Mark wird beſtraft:

1. wer unbefugt beſchlagnahmte Vorräte beiſeite ſchafft,
insbeſondere aus dem Bezirke des Kommunalverbandes ,
für den ſie beſchlagnahmt ſind, entfernt , ſie beſchädigt,
zerſtört , verarbeitet oder verbraucht;

2. wer unbefugt beſchlagnahmte Vorräte verkauft, kauftoder ein anderes Veräußerungs⸗ oder Erwerbsgeſchäftüber ſie abſchließt;i e Erhaltung der Vorräte erforderlichen Hand⸗
lungen pflichtwidrig unterläßt;

4. wer als Saatgetreide erworbenes Brotgetreide ohne Ge—
nehmigung der zuſtändigen Behörde zu anderen Zwecken
verwendet;

5. wer Getreide zu Saatzwecken verkauft oder kauft, wenn
er weiß oder den Umſtänden nach annehmen muß, daß
es nicht zu Saatzwecken beſtimmt iſt;

6. wer den Vorſchriften im § 6a oder den vom Reichskanz⸗ler auf Grund des § 6 a Abſ. 2 erfaſſenen Beſtimmungen
zuwiderhandelt ;

7. wer eine ihm nach den 88 2 und 5 obliegende Anzeige
nicht in der geſetzten Friſt erſtattet oder wiſſentlich
unvollſtändige oder unrichtige Angaben macht.

2. Reichsgetreideſtelle.
88 10—12 enthalten die Beſtimmungen über die Er⸗ und

Einrichtung der Reichsgetroideſtelle, und zwar unverändert
gegen die Bekannamtchung vom 28. Juni 1915 ſ. dieſe inder Beilage zum „Landwirtſchaftlichen Wochenblatt“ vom 10.
Juli 1915.

8 18. Die Reichsgetreideſtelle hat die Aufgabe, mit Hilfeder Kommunalverbände für die Verteilung und zweckmäßigeVerwendung der vorhandenen Vorräte für die Zeit bis zum15. September 1917 zu ſorgen. Dabei hat die Verwaltungs⸗abteilung die Verwaltungsangelegenheiten einſchließlich der
ſtatiſtiſchen Aufgaben zu erledigen, die Geſchäftsabteilung
nach den grundſätzlichen Anweiſungen der Verwaltungsabtei⸗lung (§ 14) die ihr obliegenden geſchäftlichen Aufgaben durch⸗
zuführen.

§ 14. Das Direktorium der Verwaltungsabteilung hat mit
Zuſtimmung des Kuratoriums insbeſondere feſtzuſetzen:

a) welche Mehlmenge täglich auf den Kopf der Zivilbe⸗
völkerung verbraucht werden darf;

b) welche Mengen die Selbſtverſorger (§S 6 Abſ. 1 a) ver⸗wenden bürfen ;
e) welche Rücklage aufzuſammeln iſt;
d) ob, in welchem Umfange und in welcher Art Betrieben,die Brotgetreide oder Mehl verarbeiten , mit Ausnahmevon Mühlen, Bäckereien und Konditoreien 47) Brot⸗

getreide oder Mehl zu liefern iſt;
wieviel Brotgetreide oder Mehl jedem Kommunalber⸗band für ſeine Zivilbevölkerung einſchließlich der Selbſt⸗verſorger, ſowie an Saatgut für die Herbſt⸗ und Früh⸗jahrsbeſtellung zuſteht (Bedarfsanteil); der Bedarfs⸗anteil kann auch vorläufig feſtgeſetzt werden;wieviel Brotgetreide aus den einzelnen Komunalber⸗bänden abzuliefern iſt, und innerhalb welcher Friſten;die abzuliefernde Menge kann auch vorläufig feſtgeſetztwerden; das Direktorium kann anordnen, ob Roggenoder Weizen zu liefern iſt. Dabei iſt vorbehaltlich des
§ 28 Abſ. 2 auf die eigenen Bedürfniſſe der Kommunal⸗verbände Rückſicht zu nehmen;

g) in welcher Höchſtmenge und unter welchen Vorausſet⸗zungen Lommunalperbände Hinterkorn und anderes
nicht mahlfähiges Brotgetreide zu Futterzwecken ver⸗ſchroten laſſen oder zur Verfütterung freigeben dürfen.

h) bis zu welchem Mindeſtmaße die Brotgetreidearten aus⸗zumahlen find;
i) ob und in welcher Menge Brotgetreide zu Futterzwecken

verſchrotet werden ſoll;
k) in welcher Weiſe das nicht mahlfähige Brotgetreide ver⸗wandt werden ſoll.
§. 15. Die Geſchäftsabteilung hat alle zur Erfüllung ihrerAufgaben erforderlichen Rechtsgeſchäfte vorzunehmen; ſie hatinsbeſondere
a) für die rechtzeitige Abnahme, Bezahlung und Unterbrin⸗

gung des aus den Kommunalverbänden abzulieferndenBrotgetreides zu ſorgen;

E—

——
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b) das von den Heeresverwaltungen und der Marinever⸗
waltung beanſpruchte Brotgetreide und Mehl durch Ver⸗
mittlung der Zentralſtellen zur Beſchaffung der Verpfle⸗
gung rechtzeitig zu liefern;

c) den Kommunalverbänden das erforderliche Mehl recht⸗
zeitig zu liefern; 5

d) für die ordnungsmäßige Verwaltung ihrer Beſtände zu
ſorgen;

e) den Betrieben (8 14 Abſ. 1 d) die feſtgeſetzten Brotge⸗treide⸗ oder Mehlmengen zu liefern.
§ 16. Die Kommunalverbände haben unbeſchadet des 8 50

Abſ. 1 und des § 59 Abſ. 2 auf Erfordern der Reichsgetreide⸗
ſtelle Auskunft zu geben und ihren Anweiſungen Folge zu
leiſten.

Unternehmer von Betrieben der im § 14 Abſ. 1 d bezeich⸗
neten Art haben der Reichsgetreideſtelle auf Erfordern Aus⸗
kunft über ihre Betriebsverhältniſſe zu geben.

Wer trotz wiederholter Aufforderung die Auskunft nicht in
der geſetzten Friſt erteilt oder wiſſentlich unrichtige oder un⸗
vollſtändige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu einem
Jahre oder mit Geldſtrafe bis zu zehntauſend Mark beſtraft.

§ 16 a. Unternehmer von Betrieben der im 8 14, Abſ. 1 4,
bezeichneten Art haben der Reichsgetreideſtelle auf Erfordern
Auskunft über ihre Betriebsverhältniſſe zu geben.

Wer trotz wiederholter Aufforderung die Auskunft nicht in
der geſetzten Friſt erkeilt oder wiſſentlich unrichtige oder un⸗
vollſtändige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zueinem Jahre oder mit Geldſtrafe bis zu zehntauſend Mark
beſtraft .

5
3. Bewirtſchaftung des Brotgetreides .

§ 17. Die Kommunalverbände haben auf Grund der Ernte⸗
flächenerhebung nach der Bundesratsverordnung vom 18. Mai
1916 und der Vorſchätzung der Ernte nach der Verordnung be⸗
treffend die Erntevorſchätzungen im Jahre 1916 vom 21. Juni1916 bis zum 1. Auguſt 1916 der Reichsgetreideſtelle anzuge⸗
ben, wie groß die Ernteerträge ihres Bezirkes nach den ein⸗
zelnen Getreidearten zu ſchätzen ſind. Sie haben ferner die
Zahl der Selbſtverſorger (8 6 Abſ. 1 a und der verſorgungsbe⸗rechtigten Bevölkerung mitzuteilen .

§ 18. Jeder Kommunalverband hat dafür zu ſorgen, daß dasin ſeinem Bezirke angebaute Brotgetreide zweckentſprechend ge⸗erntet und ausgedroſchen wird; er hat ferner unbeſchadet des
ihm nach § 20 Abſ. 1 Satz 2 zuſtehenden Rechtes dafür zuſorgen, daß die beſchlagnahmten Vorräte zweckentſprechendaufbewahrt und ordnungsmäßig behandelt werden.

Der Gemeindevorſtand hat dafür zu ſorgen, daß das Saat⸗
gut (§ 6 Abſ. 1 b, Abf 3) und das Saatgetreide aufbewahrtund zur Beſtellung wirklich verwendet wird.

§ 19. Aus dem Bezirk eines Kommunalverbandes darfBrotgetreide , das ihm gehört oder für ihn beſchlagnahmt iſt,
vorbehaltlich der 88 5, 27 Abſ 2 nur mit Genehmigung der
Reichsgetreideſtelle entfernt werden. Der Genehmigung be⸗
darf es nicht, wenn es an die Reichsgetreideſtelle oder zu Saat⸗
zwecken gegen Saatkarte (8 6 a) geliefert werden ſoll. Im
letzteren Falle wird die gelieferte Menge dem empfangendenKommunalverband auf ſeinen Bedarfsanteil angerechnet (8 14
Abſ. 1e). Hat der Kommunalverband nach 14 Abf. 1kGetreide abzuliefern , ſo erhöht ſich die abzuliefernde Mengeentſprechend.

Der Kommunalverband darf Brotgetreide oder Mehl an die
nach § 14 Abſ. 1 d bezeichneten Betriebe nur mit Genehmi⸗
gung der Reichsgetreideſtelle liefern. Er darf die Verfütterungvon Hinterkorn nur gemäß den Feſtſetzungen der Reichsge⸗treideſtelle (§ 14 Abſ. 1 g) zulaſſen.

§ 20. Jeder Kommunalverband hat dafür zu ſorgen, daßdie von der Reichsgetreideſtelle feſtgeſetzten Mengen inner⸗
halb der beſtimmten Friſt (§ 14 Abſ. 1 f) ihr zur Verfügung
geſtellt werden . Er kann verlangen, daß ſie größere Mengenund früher abnimmt; das Verlangen muß ihr ſpäteſtens zweiWochen vor dem beantragten Abnahmetermin zugehen.Auf die feſtgeſetzten Mengen iſt anzurechnen, was aus dem
Bezirke des Kommunalverbandes an die Reichsgetreideſtelleoder auf Grund einer Saatkarte zu Saatzwecken geliefertworden iſt.

Die Reichsgetreideſtelle kann
a) anerkanntes Saatgetreide auf Antrag des Erzeugers ,
b) Getreidemengen , die zur Ausſaat im nächſten Wirtſchafts⸗jahr benötigt werden,

von derAnrechnung auf den Bedarfsanteil (§ 14 Abſ. 1 e) aus⸗
nehmen oder auf die feſtgeſetzten Mengen (8 14 Abſ. 15) an⸗
rechnen .
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Lieferung von Roggen , Weizen oder umgekehrt

§ 30. Kommunalverbände , die nicht ſelbſt wirtſchaften , ha⸗
ben ihren Bedarf an Mehl rechtzeitig bei der Reichsgetreide⸗
ſtelle anzufordern . 5

§ 81. Das Eigentum an den beſchlagnahmien Vorräten
kann auf Antrag durch Anordnung der guſtändigen Behoͤrde
der im Antrag bezeichneten Perſonen übertragen werden. Der
Antrag wird von dem Kommunalverbande , für den beſchlag⸗
nahmt iſt, in den Fällen des § 21 Abſ. 2, § 22 von der Reichs⸗
getreideſtelle geſtellt. 8

§ 32. Bei Unternehmern landwirtſchaftlicher Betriebe iſt
vor der Enteignung feſtzuſtellen, welche Vorräte ſie nach dem
Maßſtab des § 6 für die Zeit bis zum 15. September 1917
zur Ernährung und als Saatgut nötig haben.

Bei Unternehmern landwirtſchaftlicher Betriebe iſt ferner
das in ihrem Betriebe gewachſene Saatgetreide feſtzuſtellen ,
wenn ſie ſich in den Jahren 1913 und 1914 mit dem Verkaufe
von Saatgetreide befaßt haben.

Dieſe Vorräte ſowie die Vorräte nach § 20 Abſ. 8 ſind aus⸗
zuſondern und von der Enteignung auszunehmen; ſie werden
mit der Ausſonderung von der Beſchlagnahme nicht frei.

§ 88. Die Anordnung, durch die enteignet wird, kann an
den einzelnen Beſitzer oder an alle Beſitzer des Bezirkes oder
eines Teiles des Bezirkes gerichtet werden; im erſteren Falle
geht das Eigentum über, ſobald die Anordnung dem Beſitzer
zugeht, im letzteren Falle mit Ablauf des Tages nach Aus⸗
gabe des amtlichen Blattes, in dem die Anordnung amtlich
veröffentlicht wird.

§ 84. Der Erwerber hat für die überlaſſenen Vorräte einen
angemeſſenen Preis zu zahlen.

Bei Gegenſtänden , für die Höchſtpreiſe feſtgeſetzt ſind, wird
der Übernahmepreis unter Berückſichtigung des zur Zeit der
Enteignung geltenden Höchſtpreiſes ſowie der Güte und Ver⸗
wertbarkeit der Vorräte nach Anhörung von Sachverſtändigen
von der höheren Verwaltungsbehörde endgültig feſtgeſetzt. Sie
beſtimmt darüber, wer die baren Auslagen des Verfahrens zu
tragen hat.

Bei Gegenſtänden , für die keine Höchſtpreiſe feſtgeſetzt ſind,
tritt an Stelle des Höchſtpreiſes ein Preis, der unter Berück⸗
ſichtigung der tatſächlich gemachten Aufwendungen und, ſo⸗
weit dies nicht möglich iſt, durch Schätzung zu ermitteln iſt.

§ 35. Der Beſitzer hat vorbehaltlich der Vorſchrift in 8 8
Abf. 3 die Vorräte, die er freihändig übereignet hat oder die
bei ihm enteignet ſind, zu verwahren und pfleglich zu behan⸗
deln, bis der Erwerber ſie in ſeinen Gewahrſam übernimmt .
Dem Beſitzer iſt hierfür eine angemeſſene Vergütung zu ge⸗
währen, die von der höheren Verwaltungsbehörde endgültig
feſtgeſetzt wird.

§ 36. über Streitigkeiten, die ſich bei dem Enteignungs⸗
verfahren und aus der Verwahrungspflicht (§ 35) ergeben,
entſcheidet endgültig die höhere Verwaltungsbehörde .

Über Streitigkeiten, welche ſich aus der Lieferung (§ 14
Abſ. 1 f, 8§ 20 bis 22, § 24) zwiſchen der Reichsgetreideſtelle
und einem Kommunalverband ergeben, entſcheidet endgültig
ein Schiedsgericht. Das Nähere hierüber beſtimmt der Reichs⸗
kanzler.

§ 37. Wer das ihm als Saatgut belaſſene Brotgetreide
(§ 32 Abf. 1) oder das ihm belaſſene Saatgetreide (§ 82 Abſ.
2) ohne Genehmigung der zuſtändigen Behörde zu anderen
Zwecken verwendet, oder wer der Verpflichtung des § 35, Vor⸗
räte zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt ,
wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldſtrafe
bis zu zehntauſend Mark beſtraft .

4. Ausmahlen und Mehlverkehr.
§ 38. Die Mühlen haben das Brotgetreide zu verarbeiten , das

die Reichsgetreideſtelle oder der Kommunalverband , in deſſen
Bezirke ſie liegen, ihnen zuweiſt. Sie haben das ihnen zu⸗
gewieſene Brotgetreide und die daraus gewonnenen Erzeug⸗
niſſe zu verwahren und pfleglich zu behandeln. Sie ſind zur
Ablieferung der geſamten Erzeugniſſe einſchließlich allen Ab⸗

falls verpflichtet. 0

Weigert ſich eine Mühle, ſo kann die zuſtändige Behörde die
erforderlichen Arbeiten auf deren Koſten mit den Mitteln des
Mühlenbetriebs durch einen Dritten vornehmen laſſen.

8 39. Selbſtwirtſchaftende Kommunalverbändedürfen Brot⸗
gekreide bis zur Höhe ihres Bedarfsanteils abzüglich des
Saatguts ausmahlen oder zu Grieß verarbeiten laſſen; daß
jeweils zur Verfügung des Kommunalverbandes ſtehende Mehl
darf jedoch den Mehlbedarf von zweit Monaten nicht über⸗
ſteigen. Die Kommunalverbändehaben der Reichsgetreideſtelle
nach deren näherer Anweiſung die Herſtellung von Grieß un⸗
ter Angabe der Mengen anzuzeigen.
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führungsbeſtimmungen auferlegt ſind, ſo kann die zuſtändige
Behörde das Geſchäft ſchließen.

Sie kann einem landwirtſchaftlichen Unternehmer , der ſich
in der Verwendung ſeiner Beſtände (§§ 6, 32) unzuverläſſig
erweiſt, das Recht der Selbſtvebſorgug entzteben und ſeine
Beſtände abweichend von der Vorſchrift des § 32 dem Kom⸗
munalverband übereignen.Gegendie Verfügung iſt Beſchwerde zuläſſig. Über die Be⸗
ſchwerde entſcheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.
Die Beſchwerde bewirkt keinen Aufſchub .

§ 58a. Vorräte an Brotgetreide oder Mehl, die einer ord⸗
nungsmäßig ergangenen Aufforderung zuwider nicht angezeigt
oder bei behördlichen Nachprüfungen verheimlicht oder ſonſt⸗
wie der Aufnahme entzogen werden, oder die der Unterneh⸗
mer eines landwirtſchaftlichen Betriebes entgegen der zur
Überwachung der Selbſtverſorgung ergangenen Vorſchriften
zu verwenden ſucht, kann der Kommunalverband ohne Zahlung
eines Preiſes enteignen , ſoweit nicht dieVorräte der Verfall⸗
rklärung oder Einziehung im Strafverfahren unterliegen .

Gegen die Verfügung iſt Beſchwerde zuläſſig; über die Be⸗
ſchwerde entſcheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.
Die Beſchwerde bewirkt keinen Aufſchub .

§ 59. Die Landeszentralbehörden erlaſſen die erforderlichen
Ausführungsbeſtimmungen.Sie können beſondere Vermittlungsſtellen errichten, denen
die Unterverteilung und die Bedarfs0 in ihrem Bezirk
obliegt. N§ 60. Mit Gefängnis bis zu ſechs Monaten oder mit Geld⸗
traf bis zu eintauſendfünfhundert Mark wird beſtraft:

1. wer den von 95 Landeszentralbehörden erlaſſenen Aus⸗
führungsbeſtimmungen zuwiderhandelt ;

2. wer Brotgetreide , Mehl oder Schrot, das ihm von der
teichsgetreideſtelle oder in deren Auftrag von anderen

ellen zu beſtimmten Zwecken überwieſen iſt, ohne deren
rlaubnis zu anderen Zwecken verwendet.

Die Landeszentralbehörden beſtimmen, wer als Kom.1 als Gemeinde, als Gemeindevorſtand , als zu⸗
ſtändige Behörde und als höhere Verwaltungsbehörde im
Sinne dieſer Verordnung anzuſehen iſt.

Sollen Kommunalverbände , die verſchiedenen Bundesſtaaten
angehören, als ein Kommunalverband im Sinne dieſer Vor⸗
ſchrift beſtimmt werden. ſo iſt die Zuſtimmung des Reichs⸗
kanzlers erforderlich.

7. übergangs⸗ und Schlußvorſchriften .
§ 62. Die Verordnung über den Verkehr mit Brotgetreideund Mehl aus dem Erntejahr 1915 vom 28. Juni 1915 ſowie

die Anderungen dieſer Verordnung vom 23. Juli 1915 und
vom 19. Auguſt 1915, ferner die Verordnungen über das Ver⸗
ſchroten von Brotgetreide zu Futterzwecken vom 2. Oktober
1915, über Saatgetreide vom 18. Januar 1916 und über Brot⸗
getreide vom 17. Januar 1916 treten mit dem 15. Auguſt 1916
außer Kraft mit den Maßgaben der §§ 63—66. Der Reichs⸗
kanzler kann beſtimmen, daß und an welchem einzelne
Vorſchriften früher außer Kraft treten.

§ 63. Die Beſtimmungen , die von Kommunalverbänden
oder Gemeinden auf Grund der Verordnungen vom25. Januar
1915 und vom 28. Juni 1916 über die Verbrauchsregelung ge
troffen ſind, bleiben in Kraft. Soweit ſie mit den Vorſchrif⸗ten dieſer Verordnungen nicht in Einklang ſtehen, ſind ſie bis
zum 16. Auguſt 1916 zu ändern oder zu ergänzen. Zuwider⸗
handlunge gegen die bisherigen Beſtimmungen , ſoweit die
in Kraft bleiben, werden nach § 57 dieſer Verordnungen be⸗
ſtraft.

§ 64. Wer mit dem Beginn des 16. Auguſt 1916 Vorräte
früherer Ernten an Roggen , Weizen, Spelz (Dinkel , Feſen)
ſowie Emer und Einkorn, allein oder mit anderem Getreide

*Tage

außer Hafer gemiſcht, ferner an Roggen⸗ und Weizenmehl
(auch Dunſt), allein oder mit anderem Mehle gemiſcht , in
Gewahrſam it verpflicht et, ſie dem KommunalverbandedesLagerungsorts bis zum 20. Auguſt 1916, getrennt nach
Arten und 6 gentümern , anzuzeigen. Vorräte, die zu dieſer
Zeit unterwegs ſind, ſind von dem Empfänger unverzüglich
nach dem Empfange dem Kommunalverband anzuzeigen.

Der Kommunalverband hat der Reichsgetreideſtelle
einem von dieſer feſtgeſetzten Vordruck bis zum 31.
Anzeige zu erſtatten.

nach
Auguſt

§ 65. Die Anzeigepflicht (§ 64) erſtreckt ſich nicht auf
4 1 8 die im Eicentume Reichs , eines Bundes⸗

tant oder Elſaß⸗Lothringens , insbeſondere im Eigen.
zu, Besch der a

ber ee oderMilikilit

＋ Eigentume der Reichsgetreideſtelle , Ge⸗
m. b. H. oder der Zentraleinkaufs⸗

H. ſtehen;ſchäf Eabteilun10Geſellſchaft m.

.

c) Vorräte an gedroſchenem Brotgetreide und an Mehl, die
bei einem Beſitzer zuſammen 25 Kilogramm nicht über⸗
ſteigen;

d) Vorräte, die durch einen Kommunalverband an Händler,
Verarbeiter oder Verbraucherſeines Bezirks nach Maß⸗
gabe der für den Nane beſtehenden Beſtim⸗

1
über die Verbrauchsregelung bereits abgegeben

ind
§ 66. Mit dem Beginne des 16. Auguſt 1916 find der au

zeigepflichtigen Vorräte (§§ 64, 65) für den Kommunalve band
beſchlagnahmt, in deſſen Bezirk ſte ſich befinden. Vorräte, die
zu dieſer Zeit unterwegs ſind, ſind für den Kommunalverband
beſchlagnahmt, in deſſen Bezirk ſie nach beendeter Beförderung
abgeliefert werden.

Für dieſe Vorräte gelten die Vorſchriften dieſer Verordnung.
Die Kommunalverbände haben die hiernach für ſie be⸗

ſchlagnahmten Mengen der Reichsgetreideſtelle zur Verfügung
zu ſtellen.

§ 67. Die Vorſchriften dieſer Verordnung beziehen ſich vor⸗
Bebaltlich des 8 48e nicht auf Brotgetreide oder Mehl, 2

5nach dem 31. Januar 1915 aus dem Ausland eingeführt iſt
Für das nach Heitt 18 1 1915 aus dem Auslan1 5
eingeführte Brotgetreide und Mehl gilt die Verordnung vom
11. September 1915 in der Faſſung vom 4. März 1916.

Als Ausland im Sinne dieſerVorſchriften gilt nicht das
beſetzte Gebiet. Brotgetreide und Mehl, das aus beſetztem Ge⸗
biet eingeführt wird, darf nur an die Heeresverwaltungen, die
Marineverwaltung, die Reichsgetreideſtelle , Geſchäftsabteilung ,
G. m. b. H. und die Zentraleinkaufs⸗Geſellſchaft m. b. H. ge⸗
liefert werden.

§ 68. Mit Gefängnis bis zu ſechs Monaten oder mit Geld⸗
ſtrafe bis zu 1500 Mark wird beſtraft:

1. wer die Anzeige (§ 64 Abf. 1) nicht in der geſetzten Friſt
erſtattet, oder wer wiſſentlich unrichtige oder unvollſtän⸗
dige Angaben macht;

2. wer der Vorſchrift des § 68 Abſ. 2 zuwiderhandelt
Vorräte, die verſchwiegen ſind, können neben der Strafe

eingezogen werden, ohne Unterſchied, ob ſie dem Täter gehören
oder nicht.

§ 69. DieſeVerordnung tritt mit dem Tage der Verkün⸗
dung in Kraft. Der Reichskanzler beſtimmt den Zeitpunkt
des Außerkrafttretens. Für den Verk mit Brotgetreide
und Mehl aus dem Erntefahre 1915 bleiben die jetzt dafür
geltenden Vorſchriften bis zum 15. Auguſt 1916 einſchließlich
maßgebend; von dieſem Zeitpunkte an gelten auch für ihn die
Vorſchriften dieſer Verordnung.
II. Bekanntmachung über Gerſte aus der Ernte 1916.

1
5

6. Juli 1916.
Beſchlagnahme.

§ 1. Die im 179 05 angebaute Gerſte wird mit der
nung vom Boden für den Kommunalverbandbeſchlagnahmtit, in
deſſen Bezirk ſie gewachſen iſt. Soweit ſie bereits vom Bo⸗
den getrennt iſt, wird ſie für den Kommunalverband be⸗

ſchlagnahmt, in deſſen Bezirk ſie ſich befindet.
Die Beſchlagnahme erſtreckt auch auf den Halm. Mit

dem 1 8 8 wird das St von der Beſchlagnahme frei.
§ 2. An den beſchlagnahmten Vorräten dürfen Verände⸗

rungen nur mit Zuſtimmung des Kommunalverbandes , für
den ſie . ſind, vorgenommen werden, ſoweit ſich

8 anderes ergibt. Das gleiche gilt von
actsgeſchäſtlichen Ver igungen über ſie und Verfügungen ,
die im Wege der Zwangsvollſtreckung oder Arreſtvollziehung
erfolgen. 1 5Werden beſchlagnahmte Vorräte mit Zuſtimmung des Kom⸗
munalverbandes in den Bezirk eines anderen Kommunalver⸗
bandes gebracht, ſo tritt dieſer mit der Ankunft der Gerſte in
ſeinem Bezirke hinſichtlich der Rechte aus der Beſchlagnahmeedie Stelle des bisherigen Kommunalverbandes .

Der Beſitzer der zu verſendenden Vorräte hat die

e

änderung unter Angabe der Menge beiden Kommunalverbän⸗
den binnen drei Tagen anzuzeigen.

§ 3. Der Beſitzer beſchlagnahmter Vorräte iſt berechtigt
und verpflichtet, die zur Erhaltung der Vorräte erforderlichen
Handlungen vorzunehmen.

Er iſt berechti5 und auf Verlangen der zuſtändigen Be⸗

hörde verpflichtet, auszudreſchen. Die
Landesgentralbe orden

oder die von ihnen beſtimmte können über it
und Ort des Ausdreſchens, ſowi r Anzeige und Feſt
zung des Dru ebniſſes keen erlaſſen .

Soweit eine Lieferungspflicht nach
11 beſteht , kann der

Beſitzer von beſchlagnahmter ſohald ſie aus⸗
gedroſchen iſt, dem Kommualverbande, zu d Gunſten
ſie beſchlagnahmt iſt, jederzeit zur Verfügung ſtellen. Der
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Kommunalverband hat dafür zu ſorgen, daß ſie gemäß den
Vorſchriften dieſer Verordnung binnen drei Wochen abge⸗
nommen wird.

8 4. Nimmt der Beſitzer eine zur Erhaltung dere Hand ung binnen einer ihm von der zuſtändigen
Bahbrde geſetzten Friſt nicht vor, ſo kann dieſe die erforder⸗
lichen Arbeiten auf ſeine Koſten durch einen Dritten vor⸗

nehmen laſſen. Der Perpflchlete hat die Vornahme auf ſei⸗
nem Grund und Boden, ſowie in ſeinen Wirtſchaftsräumen
und mit den Mitteln ſeines Betriebs zu geſtatten.

Das gleiche gilt, wenn derBeſitzer die Gerſte nicht binnen
einer ihm von der zuſtändigen Behörde geſetzten Friſt aus⸗
driſcht.

§ 5. Erſtreckt ſich ein landwirtſchaftlicher Betrieb über die
Grenzen eines ieneterhande hinaus, ſo darf die be⸗

ſchlagnahmte Gerſte innerhalb desBetriebes von einem 9
munalverband in den anderen gebracht werden. Mit
Ankunft der Gerſte in dem Bezirke des anderen Kommunal⸗
verbandestritt dieſer hinſichtlich der Rechte aus der Beſchlag⸗
nahme an die Stelle des bisherigen Kommunalverbandes .

Der Beſitzer hat die Ortsänderung binnen drei Tagen un⸗
ter Angabe der Menge bei den Kommunalverbänden anzu⸗
zeigen.

§ 6. Trotz der Beſchlagnahme dürfen Unternehmer land⸗
wirtſchaftlicher Betriebe ihren berſierorzten vier
Zehntel, im Falle des § 11 Abſ. 3 auch die Vorräte, auf
deren Lieferung verzichtet iſt, als Saatgut oder 30 ſonſtigen
Zwecken in dem eigenen landwirtſchaftlichen Betriebe ver⸗
wenden .

Soweit ſie für ihren landwirtſchaftlichen Betrieb Gr
Graupen oder Gerſtenmehl herſtellen oder herſtellen laſſen
wollen , darf, dieſe Herſtellung nur auf Grund von
Mahllharten erfolgen, die von der zuſtändigen Behörde zu

tellen ſind und die zur Verarbeitung freigegebeneben müſſen. Die Mühlen dürfen Gerſte nur gegen 8
händigung der Mahlkarte zur Verarbeitung annehmen oder
verarbeiten .

Unternehmer landwirtſchaftlicher
wenn ihnen ein Kontingent (8 20
geſamtenMotz 5 eigenen1 Vetri⸗dabei das

8 1. 1 55„ Feen Ae land⸗
wirtſchaftlicher Betriehe aus ihren Vorräten

a) Gerſte an die vom Reichskanzler beſtimmte Stelle oder
die von dieſer Stelle bezeichneten Stellen unmittelbar
oder durch Vermittlung des Handels,

b) Gerſte für Betriebe mitKontingent auf Gerſtenbezugs⸗
ſchein (§ 20 Abſ. 4)

iefern.
Dieſe Geſchäfte ſind binnen drei Tagen nach Abſchluß dem

Kommunalverband anzuzeigen, für den die Gerſte beſchlag⸗
nahmt iſt.

§ 7 a. Die Veräußerung und der Erwerb von Sommer⸗
gerſte zu Saatzwecken iſt bis auf weiteres unterſagt. Der
Reichskanzler kann dies Verbot aufheben und die näheren
Beſtimmungen über den Verkehr mit Gerſte zu Saatzwecken
erlaſſen.

Wintergerſte darf zu Saatzwecken nur nach Maßgabe der
nachſtehenden Vorſchriften veräußert und erworben werden:

a] Die Veräußerung , der Erwerb und die Lieferung iſt nur
gegen Saatkarten erlaubt. Die Saatkarte wird auf An⸗
trag deſſen, der Getreide zu Saatzwecken erwerben will,
von dem Kommunalverband ausgeſtellt , in deſſen Bezirk
die Ausſaat erfolgen ſoll, bei Händlern von dem Kom⸗
munalverband , in deſſen Bezirk Ser Händler ſeine ge⸗
werbliche Nieberlaſſung hat. Der Kommunalverband kann
die eee der Karten an andere Stellen übertragen .

b) Der im 8 2 vorgeſchriebenen Zuſtimmung d

munUi des zur Veräußerung und Lieferung
es nicht, ſoweit Unternehmer anerkannter Saatgut
ſchaften ſelbſtgezogene Saatgerſte veräußern , ſowie für
die Veräußerung und Lieferung durch zugelaſſene Händ⸗5 Unternehmer anderer landwvirtſchaftlicher Betriebe,
die ſich nachweislich in Jahren 1918 und 1914 mit
dem Verkaufe von Saatgerſte befaßt haben, kann der
Kommunalverband die Genehmigung zur Veräußerung
und Lieferung ſelbſtgezogener Saatgerſte zuSaatzwecken
allgemein erteilen.
Wer mit nicht ſelbſtg
zwecken handeln will, b

Vorräte

Betriebe dürfen ferner,
ben iſt,

— Wintergerſte zuebauter
bed der Zulaſſung dureharf

Reichsfuftermittelſtelle oder die von ihr bezeichneten
Stellen .

Der Reichskanzler erläßt die näheren Beſtimmungen
über die tkarten, ſowie über den Verkehr mit Win⸗

Er beſtimmt,tergerſte zu Santzwecken. welche

ſchaften als anerkannte Saatgutwirtſchafen anzuſehen
ſind.

§ 8. Die Beſchlagnahme endet mit dem freihändigen Ei⸗

gentumserwerbe durch die nach 8 7 Abſ. 1 a beſtimmte Stelle
oder die von ihr bezeichneten Stellen oder den Kommunal⸗
verband, für den beſchlagnahmt iſt, mit der Enteignung
oder mit einer nach den Vorſchriften dieſer Verordnung zu⸗
gelaſſenen Verwendung.

§ 9. Über Streitigkeiten, die
88 1—8 ergeben, entſcheidet die
endgültig. 5

§ 10. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld⸗

ſtrafe bis zu zehntauſend Mark wird beſtraft:
1. wer unbefugt beſchlagnahmte Vorräte beiſeite ſchafft,

insbeſondere aus dem Bezirke des Kommunalverban⸗
des entfer für den ſie beſchlagnahmt ſind, ſie beſchä⸗
digt, zerſt verarbeitet , zur Verarbeitung annimmt,
verarbeiten läßt oder verbraucht;

2. wer unbefugt beſchlagnahmte Vorräte verkauft, kauft oder
ein anderes Veräußerungs⸗ oder Erwerbsgeſchäft über
ſie abſchließt;

3. wer die zur Erhaltung der Vorräte erforderlichen Hand⸗
lungen pflichtwidrig unterläßt;

4. wer als Saatgerſte erworbene Gerſte ohne Genehmigung
dex zuſtändigen Behörde zu anderen 85 cken verwendet;

5. wer Gerſte zu Saatzwecken verkauft oder kauft, wenn
er weiß oder den Umſtänden nach annehmen muß, daß
ſie nicht zu Saatzwecken beſtimmt

6. wer den Vorſchriften im § 7a den vom Reichs⸗
kanzler auf Grund des § 7 a Abſ. 2 erlaſſenen Beſtim⸗
mungen zuwiderhandelt ;

7. wer die ihm nach den §§ 5, 7 obliegende Anzeige nicht
in der geſetzten Friſt erſtattet oder wiſſentlich unvoll⸗
ſtändige oder unrichtige Angaben macht.

der Anwendung der
Verwaltungsbehörde

2. Lieferung der Gerſte.
§ 11. Unternehmer landwirtſchaftlicher haben

ſechs Zehntel ihrer Gerſtenernte an den Kommunalyerband ,
für den ſie beſchlagnahmt iſt, käuflich zu liefern.

Der Kommunalverband kann den Unternehmern landwirt⸗
ſchaftlicher Betriebe ſeines Bezirks vorſchreiben, welche Men⸗
gen nud zu welchen Friſten ſie zu liefern ſind.

Der Kommunalperband kann unbeſchadet ſeiner
rungspflicht nach 8 28 Abſ. 1 bei Unternehmern beſtimmter
landwirtſchaftlicher Betriebe auf deren Gerſtelieferu
weiſe oder ganz verzichten. Unternehmer, die weniger als
20 Doppelzentner

fuiſſes
geerntet haben, ſind im Falle nach⸗

gewieſenen Bedürfniſſes durch den Kommunalverband von
der Lieferungspflicht nach Abſ. 1 inſoweit zu befreien (frü⸗
her: können befreit werden ), als ihnen im Falle der Liefe⸗
rung weniger als 10 D oppelzentner verbleiben würden; die
ihnen e über Zehntel (früher: die Hälfte) ihrer

Betriebe

Liefe⸗

Ernte verbleibenden Men gen ſind auf die dem Kommunal⸗ben nach dem dritten Abſchnitt obliegenden Lieferungen
anzurechnen.

§ 12. Auf die zu liefernden Gerſtenmengen ſind einem
unternehmer die Mengen anzurechnen, die er nach § 6 Abſ. 2
in ſeinem Betriebe verarbeiten darf oder nach §

7 geliefert
hat.

Hat der Unternehmer Gerſte zu Saatzwecken erworben, ſo
erhöht ſich die von ihm abzuliefernde Menge dementſprechend.

§ 13. Liefert ein lanzwirtſchaftlicher
freiwillig (§8S 11, 12), ſo kann
durch Anordnung der zuſtänd
bezeichneten Perſonen übertragen .

nung iſt die Gerſte auszuſondern , die dem Beſitzer verblei⸗
ben ſoll.

Der Antrag wird von dem 8
die Gerſte beſchlagnahmt iſt, in
Satz 2 und des § 25 von der Reic
ſten der nach § 7 Abſ. 1a beſtimm
tralſtelle zur Beſchaffung der

§. 13a. Erwerber von Gerſte te
nicht zu dem Zwecke verwenden können, zu dem ſie ſie er⸗
worben haben, auf Verlangen an den Kommunalverband ,
für den ſie „ ſind, käuflich zu liefern. Die Vo
ſchriften in den §§ 18 bis 17 finden entſprechende Anwendung.

8 14. Die Anordnung, durch die enteignet wir

den einzelnen Beſitzer oder an alle Beſitzer des
eines T 2 rkes gerichtetwerden; im
geht das Eigentum über, ſobald die Anordnung
zugeht, im letzteren Falle mit Ablauf des Tages nach A
gabe des amtlichen Blattes, in dem die Anordnung amt
veröffentlicht wird.

§ 15. Der Erwerber hat für die
einen angemeſſenen Preis zu zahlen.

Unteernehmer nick

werden. Vor der En

nmunalverband , für den
Fällen des 8 23 Abſ. 1

sfuttermittelſtelle in
Stelle (früher: Zen⸗

erpflegung) geſtellt.
haben die Mengen,

1

überlaſſenen Vorrät
Der Uübernahmepreis



iſt unter Berückſichtigung der Güte und Verwertbarkeit der
Vorräte, ſowie, falls ein Höchſtpeis beſteht, auch unter Be⸗
rückſichtigung des zur Zeit der Enteignung geltenden Höchſt⸗
preiſes nach Anhörung von Sachverſtändigen von der höheren
Verwaltungsbehörde endgültig feſtzuſetzen. Sie beſtimmt dar⸗
über, wer die baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat.

§ 16. Der Beſitzer hat vorbehaltlich der Vorſchrift in § 3
Abſ. 3 die Vorräte, die er freihändig übereignet hat oder die
bei ihm enteignet ſind, zu verwahren und pfleglich zu be⸗
handeln, bis der Erwerber ſie in ſeinen Gewahrſam über⸗
nimmt. Dem Beſitzer iſt eine angemeſſene Vergütung hier⸗
für zu gewähren, die von der höheren Verwaltungsbehörde
endgültig feſtgeſetzt wird.

§ 17. Über Streitigkeiten, die ſich bei dem Enteignungs⸗
verfahren und aus der Verwahrungspflicht (§ 16) ergeben,
entſcheidet endgültig die höhere Verwaltungsbehörde .

§ 18. Wer der Verpflichtung des § 16, Vorräte zu ver⸗
wahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt , wird mit
Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldſtrafe bis zu
zehntauſend Mark beſtraft .

3. Verbrauchsregelung .
§ 19. Die Kommunalverbände haben auf Grund der Ernte⸗

lächenerhebung nach der Verordnung vom 18. Mai 1916 und
Vorſchätzung der Ernte nach der Verordnung, beteffend
Erntevorſchätzungen im Jahre 1916, vom 21. Juni 1916

bis zum 1. Auguſt 1916 der Reichsfuttermittelſtelle anzuge⸗
n, wie groß die Gerſtenernte ihres Bezirkes zu ſchätzen iſt.
Die Kommunalverbände haben darüber zu wachen, welche

Veränderungen ſich gegenüber der Vorſchätzung nach Abſ. 1
auf Grund des Erdruſches ergeben. Dieſe Veränderungen
ſind bei der monatlichen Anzeige (8 26) zu berückſichtigen.

§ 20. Der Reichskanzler oder die von ihm beſtimmte Stelle
ſetzt feſt, welche Betriebe Gerſte verarbeiten oder verarbeiten
laſſen dürfen und in welcher Menge (Kontingent), und trifft
die zur Durchführung und Überwachung erforderlichen An⸗
ordnungen. Das Kontingent wird für die Zeit bis 30. Sep⸗
tember 1917 feſtgeſetzt.

Für die Bemeſſung der Gerſtenkontingente der Bierbraue⸗
reien ſind die für ſie fetzgeſetzten Malzkontingente maßge⸗
bend. Das Umrechnungsverhältnis von Malz in Gerſte be⸗
ſtimmt der Reichskanzler oder die nach Abſ. 1 beſtimmte
Stelle. Für die im zweiten oder dritten Vierteljahr 1916
etwa erſparten Malzkontingentmengen werden Gerſtenkontin
gente nicht gewährt.

Der Reichskanzler oder die nach Abſ. 1 beſtimmte Stelle
ſetzt ferner feſt

a) wieviel Gerſte jeder Kommunalverband zu liefern hat.
Dabei iſt zu berückſichtigen , daß ihm vier Zehntel ſeines
Ernteergebniſſes zu belaſſen ſind; es können Friſten
für die Lieferung feſtgeſetzt werden;

b) in welcher Weiſe die zur Verfügung ſtehende Gerſte an
die nach 87 Abſ. 1 beſtimmte Stelle, die Heeresver⸗
waltungen, die Marineverwaltung, Landesfuttermittel⸗
ſtellen, Kommunalverbände und Betriebe mit Kontin⸗
gent zu verteilen oder wie ſie ſonſt zu verwenden iſt.

Der Reichskanzler oder die nach Abſ. 1 beſtimmte Stelle
kann für den Ankauf der den Betrieben nach Abſ. zur
Verarbeitung zugeteilten Gerſte Bezugsſcheine (8 7 Abſ. 1
unter b) ausſtellen und trifft die näheren Beſtimmungen
über den Ankauf der Gerſte und die Ausgabe der Bezugs⸗
ſcheine.

Den Graupenmühlen, den Betrieben , die Gerſten⸗ oder
Malzkaffee, Preßhefe oder Malzextrakt herſtellen, ſowie den
Mummebrauereien wird ihr Bedarf, ſoweit ſie ihn nicht durch
freihändigen Ankauf (Abſ. 4) decken , von der Reichsfutter⸗
mittelſtelle durch die nach 8 7 Abſ. 1a beſtimmte Stelle über⸗
wieſen.

§ 21. Die Kommunalverbände haben auf Erfordern der
Reichsfuttermittelſtelle Auskunft zu geben und ihren Anwei⸗
ſungen hinſichtlich der Gerſte Folge zu leiſten.

§ 22. Aus dem Bezirk eines Kommunalverbandes darf
Gerſte nur entfernt werden, wenn ſie an die nach 8 7 Abſ.
12 beſtimmte Stelle oder die von ihr bezeichneten Stellen
oder zu Saatzwecken (§S 7 a) oder an Betriebe mit Kontin⸗
gent (§ 20 Abſ. 1) geliefert werden ſoll.

Bei Gerſte, die dem Kommunalverband nicht gehört, be⸗
darf die Eptfernung, vorbehaltlich der Vorſchriften in § 7a,
der Zuſtimmung des Kommunalverbandes . Der Kommunal⸗
verband darf ſeine mmung nur aus wichtigen Gründen
verſagen. Als w er Grund gilt nicht ſchon die Tatſache,
daß bereits ſechs Zehntel der Gerſtenernte aus dem Bezirke
entfernt ſind. Auf Beſchwerde entſcheidet die höhere Ver⸗
waltungsbehörde endgültig.

6 23. Jeder Kommunalverband hat dafür zu ſorgen, daß
die nach § 20 Abſ. Za feſtgeſetzten Mengen innerhalb der

.

etwa beſtimmten Friſt der nach §8 7 Abſ. 1 a beſtimmten
Stelle zur Verfügung geſtellt werden. Liefert ein Kommu⸗
nalverband die feſtgeſetzten Mengen innerhalb der etwa be⸗
ſtimmten Friſt nicht oder nicht vollſtändig ab, ſo kann die
Stelle die fehlenden Mengen nötigenfalls im Wege der Ent⸗
eignung, in ſeinem Bezirk erwerben.

Der Kommunalverband kann verlangen, daß die Stelle
größere Mengen und früher abnimmt. Das Verlangen muß
ihr ſpäteſtens zwei Wochen vor dem beantragten Abnaßme⸗
termine zugehen.

§ 24. Auf die feſtgeſetzten Mengen iſt anzurechnen, was
aus dem Bezirke des Kommunalverbandes zuläſſigerweiſe
nach § 22 entfernt iſt, was innerhalb des Bezirkes des Kom⸗
munalverbandes an Betriebe mit Kontingent (§ 20 Abſ. 1)
geliefert iſt, und was von ſolchen Betrieben nach § 6 Abſ. 2
verarbeitet werden darf. Anzurechnen ſind ferner die nach
§ 11 Abſ. 3 Satz 2 freigelaſſenen Mengen.

Die abzuliefernden Mengen erhöhen ſich um die Mengen
von Gerſte, die aus anderen Kommunalverbänden zu Saat⸗
zwecken (8 7 a) eingeführt werden.

§ 25. Ergibt ſich in einem Kommunalverbande nachträg⸗
lich, daß das Ernteergebnis größer geweſen iſt als die Schät⸗
zung (§ 19), ſo hat er ſechs Zehntel des Überſchuſſes der
Reichsfuttermittelſtelle anzumelden und nach ihrer Auffor⸗
derung der nach § 7 Abſ. 1a beſtimmten Stelle zur Verfü⸗
gung zu ſtellen; dabei finden 8 23 Abſ. 1 Satz 2 und § 24
Anwendung.

§ 26. Jeder Kommunalverband hat der Reichsfuttermittel⸗
ſtelle bis zum 5. j. Mt. nach einem von ihr feſtgeſtellten Vor⸗
druck anzuzeigen, wieviel Gerſte im letzten Monat in ſein
Eigentum übergegangen und aus ſeinem Bezirk herausge⸗
gangen iſt, wieviel Gerſte nach § 11 Abſ. 3 Satz 2 freigelaſſen
iſt, ſowie welche außergewöhnlichen Veränderungen an den
Vorräten ſeines B einge zn ſind

8 etrieb mit Kontingent (8 20 Abſ. 1) darf
im Rahmen ſeines Kontingents Gerſte verarbeiten und ver⸗
arbeiten laſſen. Die Betriebsunternehmer haben Vorräte,
die nach § 6 Abf. 2 verarbeitet worden ſind, monatlich bis
zum 15. des auf die Verarbeitung folgenden Monats der
Reichsfuttermittelſtelle anzuzeigen. . 5

Betriebe mit Kontingent (8 20 Abſ. 1), die eine eigene
Mälzerei haben, dürfen in dieſer für andere Betriebe nicht
mehr Gerſte vermälzen, als ſie im Jahresdurchſchnitte der
Zeit vom 1. Oktober 1912 bis zum 30. September 1914 für
andere Betriebe vermälzt haben. Insgeſamt (für andere
Betriebe und für ihren eigenen Bedarf) dürfen ſie nicht mehr
vermälzen, als den Jahresdurchſchnitt in dem genannten
Zeitraum .

§ 28. Hat jemand unbefugt Gerſte erworben, verarbeitet
oder verarbeiten laſſen, oder hat er mehr Gerſte erworben,
verarbeitet oder verarbeiten laſſen, als nach ſeinem Kontin⸗
gent (8 20 Abſ. 1) zuläſſig iſt, ſo verfällt ſie ohne Entgelt zu⸗
gunſten der nach § 7 Abſ. 1 a beſtimmten Stelle. Iſt die
Gerſte verarbeitet , ſo tritt an ihre Stelle das daraus gewon⸗
nene Erzeugnis oder, ſoweit dies nicht mehr erfaßt werden
kann, ſein Wert oder, wenn der erzielte Verkaufspreis höher
iſt, dieſer.

§ 29. Die Beamten der Polizei und die von der Polizei⸗
behörde beauftragten Sachverſtändigen ſind befugt, in die
Räume, in denen Gerſte oder Malz verarbeitet wird, jeder⸗
zeit, in die Räume, in denen Gerſte oder Malz aufbewahrt,
feilgehalten oder verpackt wird, während der Geſchäftszeit
einzutreten , daſelbſt Beſichtigungen vorzunehmen, Geſchäfts⸗
aufzeichnungen einzuſehen und die vorhandenen Gerſte⸗ oder
Malzmengen feſtzuſtellen.

§ 30. Die Unternehmer von Betrieben , die Gerſte oder
Malz verarbeiten , ſowie die von ihnen beſtellten Betriebs⸗
leiter und Aufſichtsperſonen haben der Reichsfuttermittel⸗
ſtelle auf Erfordern Auskunft über die Betriebsverhältniſſe
zu geben. Sie ſind verpflichtet, den Beamten der Polizei
und den Sachverſtändigen auf Erfordern die vorhandenen
und bereits verarbeiteten Gerſte⸗ oder Malzmengen, ſowie
deren Herkunft anzugeben. ö

§ 31. Die Sachverſtändigen ſind, vorbehaltlich der dienſt⸗
lichen Berichterſtattung und der Anzeige von Geſetzwidrig⸗
keiten, verpflichtet, über die Einrichtungen und Geſchäftsver⸗
hältniſſe , welche durch die Aufſicht zu ihrer Kenntnis kom⸗
men, Verſchwiegenheit zu heobachten und ſich der Mitteilung
und Verwertung der Geſchäfts⸗ oder Betriebsgeheimniſſe zu
enthalten. ie ſind hierauf zu vereidigen. 5

§ 32. Ausputzgerſte und Schwimmgerſte unterliegen der
Regelung für die Kraftfuttermittel. ö 1

§ 33. Die Komunalverbände haben die Gerſte, die ihnen
nach § 20 Abſ. 3b überwieſen wird, innerhalb ihres Bezirkes
unter Berückſichtigung der wirtſchaftlichen Verhältniſſe abzu⸗
geben.

§ 27. Jeder
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Sie können ihren Abnehmern beſtimmte Bedingungen und
Preiſe vorſchreiben.

§ 34. über Streitigkeiten, die ſich bei Durchführung der
Vorſchriften der §8 28, 38 ergeben, entſcheidet die höhere Ver⸗

waltungsbehörde endgültig.
Über Streitigkeiten, die ſich aus der Lieferung (88 28 bis

25) zwiſchen der nach 8 7 Abſ. 1 a beſtimmten Stelle und
einem Kommunalverband ergeben, entſcheidet nach Anhörung
der Beteiligten endgültig ein Schiedsgericht; das Nähere hier⸗
über beſtimmt der Reichskanzler.

§ 85. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld⸗
ſtrafe bis zu zehntauſend Mark wird beſtraft:

1. wer unbefugt Gerſte verarbeitet oder den nach § 20
Abſ. 1 Nr. 4 erlaſſenen Beſtimmungen zuwiderhandelt ;

2. wer die im § 27 Abſ. 1 Satz 2 vorgeſchriebene Anzeige
nicht bis zu dem geſetzlichen Zeitpunkt erſtattet oder wer
wiſſentlich unrichtige oder unvollſtändige Angaben macht;

3. wer der Vorſchrift des § 27 zuwider Gerſte in eigener
Mälzerei vermälzt ;

4. wer den Verpflichtungen zuwiderhandelt , die ihm nach

§ 88 Abſ. 2 auferlegt ſind.
§ 36. Mit Geldſtrafe bis zu fünfzehnhundert Mark oder

mit Gefängnis bis zu drei Monaten wird beſtraft , wer der
Vorſchrift des § 81 zuwider Verſchwiegenheit nicht beobachtet
oder der Mitteilung oder Verwertung von Geſchäfts⸗ oder
Betriesgeheimniſſen ſich nicht enthält; die Verfolgung tritt
nur auf Antrag des Unternehmers ein.

§ 37. Mit Geldſtrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder
mit Haft wird beſtraft:

1. wer den Vorſchriften des § 29 zuwider den Eintritt in
die Räume, die Beſichtigung oder die Einſicht in die
Geſchäftsaufzeichnungen verweigert;

2. wer die in Gemäßheit des § 80 von ihm geforderte Aus⸗
kunft nicht erteilt oder bei der Auskunftserteilung wiſ⸗
ſentlich unwahre Angaben macht.

4. Ausführungsvorſchriften .
§ 88. Erweiſt ſich der Inhaber oder Leiter eines Betriebes

mit Kontingent (§ 20 Abſ. 1) in der Befolgung der Pflichten
unzuverläſſig , die ihm durch dieſe Verordnung oder die dazu
erlaſſenen Ausführungsbeſtimmungen auferlegt ſind, ſo kann
die zuſtändige Behörde den Betrieb ſchließen .

Gegen die Verfügung iſt Beſchwerde zuläſſig . Über die
Beſchwerde entſcheidet die höhere Verwaltungsbehörde end⸗
gültig. Die Beſchwerde bewirkt keinen Aufſchub .

§ 39. Die Landeszentralbehörden erlaſſen die erforder⸗
Ichien Ausführungsbeſtimmungen .

Sie beſtimmen, wer als Kommunalverband , als zuſtändige
Behörde und als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne die⸗
ſer Verordnung anzuſehen iſt.

§ 40. Wer den von den Landeszentralbehörden erlaſſenen
Ausführungsbeſtimmungen zuwiderhandelt , wird mit Ge⸗
fängnis bis zu ſechs Monaten oder mit Geldſtrafe bis zu
fünfzehnhundert Mark beſtraft . .

5. übergangsvorſchriften .
§ 41. Die Vorſchriften dieſer Verordnung beziehen ſich

nicht auf Gerſte, die aus dem Ausland eingeführt wird. Dieſe
Gerſte unterliegt der Verordnung, betreffend die Einfuhr von
Getreide, Hülſenfrüchten , Mehl und Futtermitteln, vom 11.
September 1915 in der Faſſung vom 4. März 1916.

Als Ausland im Sinne dieſer Vorſchrift gilt nicht das be⸗
ſetzte Gebiet. Gerſte, die aus beſetztem Gebiet eingeführt
wird, darf nur an die Heeresverwaltungen , die Marinever⸗
waltung, die Zentralſtelle zur Beſchaffung der Heeresver⸗
pflegung und die Zentral⸗Einkaufs⸗Geſellſchaft m. b. H. ge⸗
liefert werden.

§ 42. Wer der Vorſchrift des § 41 Abſ. 2 zuwiderhandelt ,
wird mit Gefängnis bis zu ſechs Monaten oder mit Geld⸗
ſtrafe bis zu fünfzehnhundert Mark beſtraft .

§ 48. Dieſe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkün⸗
dung in Kraft. Der Reichskanzler beſtimmt den Zeitpunkt
des Außerkrafttretens. Für den Verkehr mit Gerſte aus
dem Erntejahr 1915 bleiben die jetzt dafür geltenden Vor⸗
ſchriften bis zum 30. September 1916 einſchließlich maß⸗
gebend, von dieſem Zeitpunkt ab gelten auch für ihn die Vor⸗
ſchriften dieſer Verordnung.

Gerſte aus der Ernte des Jahres 1915 bleibt für den Kom⸗
munalverband beſchlagnahmt, für den ſie am 30. September
1916 auf Grund der bisherigen Vorſchriften beſchlagnahmt iſt.

ö
ö

III. Bekanntmachung über Hafer aus der Ernte 1916.
Vom 6. Juli 1916.
1. Beſchlagnahme.

§ 1. Der im Reich angebaute Hafer wird mit der Trennung
vom Boden für den Kommunalverband beſchlagnahmt, in deſſen
Bezirk er gewachſen iſt. Als Hafer im Sinne dieſer Verord⸗
nung gelten auch Mengkorn und Miſchfrucht, worin ſich Hafer
befindet.

Die Beſchlagnahme erſtreckt ſich auch auf den Halm; mit
dem Ausdreſchen wird das Stroh von der Beſchlagnahme frei.

§ 2. An den beſchlagnahmten Vorräten dürfen Verände⸗
rungen nur mit Zuſtimmung des Kommunalverbandes , für
den ſie beſchlagnahmt ſind, vorgenommen werden, ſoweit ſich
aus den 88 3—6a nichts anderes ergibt. 2 gleiche gilt von
rechtsgeſchäftlichen Verfügungen über ſie und von Verfügun⸗
gen, die im Wege der Zwangsvollſtreckung oder Arreſtvoll⸗
ziehung ergehen.

Werden beſchlagnahmte Vorräte mit Zuſtimmung des Kom⸗
munalverbandes oder nach 88 3—6a in den Bezirk ei
deren Kommunalverbandes gebracht, ſo tritt dieſer mit der
Ankunft des Hafers in ſeinem Bezirke hinſichtlich der Rechte
aus der Beſchlagnahme an die Stelle des bisherigen Kommu⸗
nalverbandes .

Der Beſitzer der zu verſendenden Vorräte hat die Ortsver⸗
änderung unter Angabe der Menge bei den Kommunalver⸗

3bänden binnen 3 Tagen anzuzeigen.
§ 3. Der Beſitzer beſchlagnahmter Vorräte iſt berechtigt

ind verpflichtet, die zur Erhaltung der Vorräte erforderlichen
Handlungen vorzunehmen.

Er iſt berechtigt und auf Verlangen der zuſtändigen Behörde
verpflichtet, auszudreſchen. Die Landeszentralbehörden oder
die von ihnen beſtimmten Behörden können über Zeit und Ort
des Ausdreſchens, ſowie über Anzeige und Feſtſetzung des
Druſchergebniſſes Beſtimmungen erlaſſen .

Der Beſitzer von beſchlagnahmtem Hafer kann den Hafer,
ſobald er ausgedroſchen iſt, dem Kommunalverbande , zu deſſen
Gunſten er beſchlagnahmt iſt, jederzeit zur Verfügung ſtellen .
Der Kommunalverband hat dafür zu ſorgen, daß er gemäß
den Vorſchriften dieſer Verordnung binnen drei Wochen ab⸗

genommen wird.
§ 4. Nimmt der Beſitzer eine zur Erhaltung der Vorräte

erforderliche Handlung binnen einer ihm von der zuſtändigen
Behörde geſetzten Friſt nicht vor, ſo kann die Behörde die er⸗
forderlichen Arbeiten auf ſeine Koſten durch einen Dritten
vornehmen laſſen. Der Verpflichtete hat die Vornahme auf
ſeinem Grund und Boden, ſowie in ſeinen Wirtſchaftsräumen
und mit den Mitteln ſeines Betriebes zu geſtatten.

Das gleiche gilt, wenn der Beſitzer den Hafer nicht binn
einer ihm von der zuſtändigen Behörde geſetzten Friſt au
driſcht.

§. 5. Erſtreckt ſich ein landwirtſchaftlicher Betrieb über die
Grenzen eines mmunalverbandes hinaus, ſo darf der
ſchlagnahmte Haferinnerhalb dieſes Betriebes von einem
Kommunalverband in den andern gebracht werden. Mit der
Ankunft des Hafers in dem Bezirke des anderen Kommunal⸗
verbandes tritt dieſer hinſichtlich der Rechte aus der Beſchlag⸗
nahme an die Stelle des bisherigen Kommunalverbandes

Der Beſitzer hat die Ortsänderung binnen drei Tagen unter
Angabe der Getreidearten und ihrer Mengen beiden Kommu⸗
nalverbänden anzuzeigen.

§ 6. Zuläſſig ſind Veräußerungen an die Heeresverwaltun⸗
gen, die Marineverwaltung, die Zentralſtelle zur Beſchaffung
der Heeresverpflegung und an den Kommunalverband , für
den der Hafer beſchlagnahmt iſt, ſowie alle Veränderungen
und Verfügungen, die mit Zuſtimmung der Zentralſtelle er⸗
folgen.

Trotz der Beſchlagnahme dürfen aus ihren Vorräten:
a) Halter von Einhufern Hafer verfüttern, und zwar ſo⸗

wohl an ihre Einhufer als an ihr übriges Vieh,
Halter von Zuchtbullen an dieſe mit Genehmigung der
zuſtändigen Behörde Hafer verfüttern . 1

Der Reichskanzler beſtimmt, welche Mengen die Tier⸗
halter durchſchnittlich für den Tag verfüttern dürfen.
Bis zum Erlaſſe dieſer Beſtimmung darf nur nach Maß⸗
gabe des § 4 Abſ. Za der Verordnung vom 18. Februar/
31. März 1915 Hafer verfüttert werden;

b) Unternehmer landwirtſchaftlicher Betriebe die ihnen nach
Beſtimmung des Reichskanzlers zu belaſſenden Hafer⸗
mengen (§ 10 Abſ. 2a) im eigenen Betriebe verfüttern;
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c) Unternehmer landwirtſchaftlicher Betriebe das zur Früh⸗
jahrsbeſtellung erforderliche Saatgut zur Saat verwen⸗
den, und zwar anderthalb Doppelzentner auf das Hektar.Die Landeszentralbehörden ſind ermächtigt, die Saatgut⸗
menge im Falle dringenden wirtſchaftlichen Bedürfniſſes
für einzelne Betriebe oder ganze Bezirke bis auf zwei
Doppelzentner , bei ausgeſprochener Gebirgslage bis auf
zweieinhalb Doppelzentner für das Hektar zu erhöhen;

d) Unternehmer landwirtſchaftlicher Betriebe Miſchfruchtals Grünfutter wenden oder aus der geernteten
Miſchfrucht di früchte ausſondern. Die ausge⸗
ſonderten Hülſenf terliegen der Verordnung über
Hülſenfrüchte vom 29. Juni 1916 (ſ. dieſe unter IV);

e) Unternehmer landwirtſchaftlicher Betriebe Nahrungs⸗
mittel zum Verzehr im eigenen Betriebe herſtellen oder
herſtellen laſſen. Dieſe Herſtellung darf nur auf Grund
von Mahlkarten erfolgen, die durch die zuſtändige Be⸗
hörde auszuſtellen ſind und die zur Verarbeitung frei⸗
gegebene Menge angeben müſſen. Die Mühlen dürfe
Hafer nur gegen Aushändigung der Mahlkarten zur Ver⸗
arbeitung annehmen oder verarbeiten .

t) Unternehmer landwir i

Stellen liefern , die durch Erlaubnisſcheine (§ 17 Abſ. 5)
zum Ankauf entſprechender Mengen von Hafer berechtigt
ſind.

ler kann
ingen über

weiteres 1
heben und

§ 8. Die Beſchlo
tumserwerbe durch

em freihändigen Eigen⸗
ungen, die Marinever⸗

waltung, die zeſchaffung der Heeresver
pflegung, die v 0 eten Stellen oder den Kommu⸗
nalverband , für den beſchlagnahmt iſt, ferner mit der Ent⸗
eignung oder einer nach den Vorſchriften dieſer Verordnung
zugelaſſenen Verwendung, endlich für die nach § 6 Abſ. 2 d
ausgeſonderten Hülſenfrüchte mit der Ausſonderung .
§ 9. über Streitigkeiten, die ſich aus der Anwendung der

8

88 1 bis 7 ergeben, entſcheidet die höhere Verwaltungsbehörde
endgültig. . 5

§ 10. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld⸗
ſtrafe bis zu zehntauſend Mark wird beſtraft:1, wer unbefugt beſchlagnahmte Vorräte beiſeite ſchafft,

insbeſondere aus dem Bezirke des Kommunalverbandes ,
für den ſie beſchlagnahmt ſind, entfernt , ſie beſchädigt,
zerſtört, verarbeitet, verarbeiten läßt, zur Verarbeitungannimmt;

0 . 0r unbefugt beſchlagnahmte Vorräte verkauft, kauft
oder ein anderes Veräußerungs⸗ oder Erwerbsgeſchäftüber ſie abſchließt;

3. wer die zur Erhaltung der Vorräte erforderlichen Hand⸗lungen pflichtwidrig unterläßt;
er als Saathafer rworbenen Hafer ohne Genehmigung

hörde zu andern Zwecken verwendet;
Hafer zu Saatzwecken verkauft oder kauft, wenn

oder den Umſtänden nach annehmen muß, daß
zu Saatzwecken beſtimmt iſt;

8. wer der Vorſchrift im § 6a oder den vom Reichskanzler
auf Grund des § 6a erlaſſenen Beſtimmungen zuwider⸗
handelt;

7. wer eine ihm nach 8 2 Abſ. 3 und 8 5 obliegende An⸗
zeige nichtin der geſetzten Friſt erſtattet oder wiſſent⸗
lich unvollſtändige oder unrichtige Angaben macht.

821 S.

2. Enteignung .
§ 11. Erfolgt die Überweiſung des beſchlagnahmten Hafers

nicht freiwillig (§ 6 Abſ. 1), ſo kann das Eigentum daran
durch Anordnung der zuſtändigen Behörde auf den Kommunal⸗
verband übertragen werden, in deſſen Bezirk er ſich befindet.Beantragt dieſer die Übereignung an eine andere Perſon , ſoiſt das Eigentum auf letztere zu übertragen; ſie iſt in der
Anordnung zu bezeichnen.

Bei der Enteignung ſind dem Beſitzer zu belaſſen :
a) für jeden Einhufer und für jeden Zuchtbullen (8 6 Abf.

2a) eine vom Reichskanzler zu beſtimmende Menge;
dabei ſind die Mengen anzurechnen, die ſeit dem 15.
September 1916 verfüttert worden ſind. Der Reichskanz⸗ler kann beſtimmen, daß, in welcher Menge und nach
welchem Mäßſtab dem Beſitzer außerdem Hafer belaſſen
werden kann;

b) das zur Frühjahrsbeſtellung erforderliche Saatgut
dem Maßſtab von § 6 Abſ. 2 c; a N

e) der in ſeinem Betriebe gewachſene Sgathafer, wenn ſichder Beſitzer in den Jahren 1918 und 1914 mit dem Ver⸗
kaufe von Saathafer befaßt hat und dies in der von der
Reichsfuttermittelſtelle beſtimmten Weiſe nachgewieſen
hat, ſowie anerkannter Saathafer . Die beſtimmungs⸗
mäßige Verwendung iſt zu überwachen. 5 8

Der Gemeindevorſtand iſt verpflichtet, dafür zu ſorgen, daßdas Saatgut aufbewahrt und zur Frühjahrsbeſtellung wirk⸗
lich verwendet wird. 0

§ 12. Erwerber von Hafer haben die Mengen, die ſie nicht
zu dem Zwecke verwenden können, zu dem ſie erworben ſind,
auf Verlangen an den Kommunalverband , für den ſie be⸗
ſchlagnahmt ſind, käuflich zu liefern. Die Vorſchriften in den
§§ 10 bis 14 finden entſprechend Anwendung.

§ 13. Die Anordnung, durch die enteignet wird, kann an
den einzelnen Beſitzer oder an alle Beſitzer des Bezirkes odereines zirkek chtet werden; im exſteren Falle

zgentum über, die Anordnung dem
zugeht, im letzteren Falle mit Ablauf des Tages nach A
gabe des amtlichen Blattes, in dem die Anordnung amtlich
beröffentlicht wird. 295

Weiſt der Beſitzer nach, daß er zuläſſigerweiſe Vorräte zu
einem höheren Preiſe als dem Höchſtpreis erworben hat, ſo
iſt ſtatt des Höchſtpreiſes der Einſtandspreis
tigen. f 5

15. Der Beſitzer hat vorbehaltlich der Vorſchrift in 8 3
Abf. 3 die Vorräte , die er freihändig übereignet hat oder die
bei ihm enteignet ſind, zu verwahren und pfleglich zu behan⸗
deln, bis der Erwerber ſie in ſeinen Gewahrſam übernimmt .
Dem Beſitzer iſt hierfür eine angemeſſene Vergütungzu ge⸗

zu berückſich⸗

währen, die von der höheren Verwaltungsbehörde endgültig
feſtgeſetzt wird.

5 a8 16. über Streitigkeiten, die ſich bei dem Enteignungsver⸗
fahren und aus der Verwahrungspflicht (§ 15) ergeben, ent⸗
ſcheidet endgültig die höhere Verwaltungsbehörde .
5 17. Wer den ihm als Saatgut zur Frühjahrsbeſtellung
belaſſenen Hafer (§ 11 Abſ. 2 b) oder den ihm belaſſenen Sgat⸗
hafer (§ 11 Abſ. 2c) ohne Genehmigung der zuſtändigen Be⸗
hörde zu anderen Zwecken verwendet, oder wer der Verpflich⸗
tung des § 15, Vorräte zu verwahren und pfleglich zu behan⸗
deln, zuwiderhandelt , wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre
oder mit Geldſtrafe bis zu zehntauſend Mark beſtraft .

3. Verbrauchsregelung .
§ 18. Die Kommunalverbände haben innerhalb ihrer Be⸗

zirke mit den ihnen gehörigen, ihnen übereigneten(F 11) öder
überwieſenen (§ 19) Vorräten den erforderlichen Ausgleich
zwiſchen den Haltern von Einhufern oder Zuchtbullen und
Unternehmern landwirtſchaftlicher Betriebe herbeizuführen ,
derart, daß dieſe Perſonen die nach § 11 zuberechnenden
Mindeſtmengen für Fütterung und Ausſaat erhalten . Soweit
landwirtſchaftliche Unternehmer nach § 6 Abſ. 2k Hafer ver⸗
äußert haben, ſteht ihnen ein Anſpruch auf Zuweiſung von
Hafer zu Futterzwecken im Wege des Ausgleiches nicht zu.

Die Kommunalverbände dürfen von den zum Ausgleich
beſtimmten Mengen in beſonderenFällen unter entſprechen⸗
der Kürzung der auf die Einhufer oder Zuchtbullen entfallen⸗den Menge auch an Beſitzer von anderen Spann⸗ und Zucht⸗
tieren Hafer abgeben und einzelnen Einhufern oder Zucht⸗
bullen größere Mengen Hafer zuweiſen. 5 .

8 19. Die Kommunalverbände haben, ſoweit die in ihren
Bezirken vorhandenen Vorräte für den im § 16 vorgeſehenen

gleich nicht erforderlich ſind (überſchuß ide), Er⸗
fordern der Reichsfuttermittelſtelleden ÜUberſchußder Zentral⸗
ſtelle zur Beſchaffung der Heeresverpflegung innerhalb der
von ihr beſtimmten Friſten zur Verfügung zu ſtellen. Liefert
ein Kommunalverbanddie feſtgeſetzten Mengen innerhalb der
beſtimmtenFriſt nicht oder nicht vollſtändig ab, ſo kann die
Zentralſtelle zur Beſchaffung der Heeresverpflegung die feh⸗
lenden Mengen in ſeinem Bezirke, nötigenfalls im Wege der
Enteignung, erwerben. 5 5

DieZentralſtelle zur Beſchaffung der Heeresverpflegung
deckt aus den ihr nach Abſ. 1 zur Verfügung ſtehenden Men⸗
gen den ihr mitgeteilten Bedarf :
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derjenigen Kommunalverbände , in deren Bezi
die nötigen Mindeſtmengen an Hafer und Sdaatg

finden (Zuſchußverbände);
der Nährmittelfabriken, die Hafer

Der Reichskanzler kann ano
Bergwerks⸗ und Geſtütspferde, 0
und daß ausnahmsweiſe im Falle eines
niſſes

a) Futterzulagen auch für andere Pferde bewilligt;
b) wiſſenſchaftlichen Anſtalten und ſonſtigen Unternehmun⸗

gen, die für ihre Zwecke Hafer nicht entbehren können,
Hafer überwieſen wird.,

Die Reichsfuttermittelſtelle kann Hafer, der zur Verfütte⸗
rung an Pferde nicht geeignet iſt, zur anderweiten Verwen⸗
dung abgeben.
Die Reichsfuttermittelſtellekann für den Ankauf
hedarfs der kontingentierten Betriebe (8 11 und z
zung der im § 17 Abſ. 3 genannten
ſcheine ausſtellen , die zum freihändig
berechtigten (§ 6 Abſ. 21). Sie erlaͤßt
mungen.

§ 20. Der Bedarf der Heeresverwaltungen und der
rineverwaltung wird entſprechend den von di Verwal⸗

uttermit⸗

erarbeiten.
Futtertz

4
dringenden Bedürf
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tungen eingehenden Anmeldungen durch die Reiee bei den Kommunalverbänden angefordert .
Nötigenfalls iſt die Reichsfrittermittelſtelle ugt, vonr mehr als deren Üb 5 den E

genbedarf, ſowie auch von Zuſchußverbär
dern, ſoweit ſich Hafervorräte im Bezir
befinden, die der Enteignung unterl
Mengen werden ff äter auf Antrag den 5

bis zur Höhe ſeines Mindeſtbedarfs zurückerſtattet.
Die Verbände haben auf Verlangen der Reichsfu

telſtelle dafür zu ſorgen, daß der in ihrem Bezirke vorhan⸗
dene Hafer ausgedroſchen wird (§ 3).

He
dieſer Ver

21. Der Reichskanzler oder die von ihm beſtimmte
Stelle ſetzt feſt, welche Betriebe Hafer verarbeiten oder ver⸗5 laſſen dürfen und in welcher Menge (K. 195
Die Kontingente werden für die Zeit bis zum 30.
1017 feſtgeſetzt.

§ 22. Die Beamten der Polizei und die von der
behörde beauftragten Sachverſtändigen ſind befugt,
Räume, in denen Hafer verarbeitet wird, jederzeit, in die
Räume, in denen Hafer oder Erzeugniſſe aus Hafer aufbe⸗
wahrt, feilgehalten oder verpackt werden, während der Ge—

ſchäftszeit einzutreten , daſelbſt tigungen vor
Geſchäftsaufzeichnungen einzuſehen und die
Vorräte feſtzuſtellen.

Die Unternehmer von Betrieben, die Hafer verarbeiten ,
ſowie die von ihnen beſtellten Betriebsleiter und
perſonen haben der Rei ttermittelſtelle auf
Auskunft über die Betrie chältniſſe zu geben.
verpflichtet, den Beamten der Nigel und den Sachve
digen auf Erfordern über die vorhandenen und bereit
arbeiteten Hafermengen , ſowie deren Herkunft Auskur
geben.

Die Sachverſtändigen ſind, vorbehaltlich der
Berichterſtattung und der Anzeige von Gef
verpflichtet, über die Einrichtungen und Geſchäfts
welche durch die Aufſicht zu ihrer Kenntnis kom
ſchwiegenheit zu beobachten und ſich der Mitteilu
Verwertung der Geſchäfts⸗ oder Betriebsgeheimniſſe zu
halten. Sie ſind hierauf zu vereidigen

borhandenen

§ 23. Mit Geldſtrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder
mit Haft wird beſtraft:

1. wer den Vorſchriften des § 22 zuwider den Eintritt in
die Räume, die Beſichtigung oder die Einſicht in die
Geſchäftsaufzeichnungen verweigert;

2. wer die in Gemäßheit des § 22 von ihm verlangte Aus⸗
kunft nicht erteilt oder wiſſentlich unvollſtändige oder
unrichtige Angaben macht.

§ 24. Für die nach den 88 16 bis 19 f
iſt der Einſtandspreis zu vergüten. Als gilt
der dem Beſitzer gezahlte Preis (ogl. § 12) zuzüglich einer
Entſchädigung für. und ſonſtige Unkoſten , di

doch 6 M fü der durch
Zuſanſtellung kleinere 1 7 ammelladungen

lich entſtandenen Vorfrac oſten nicht überſchreit
Alle übrigen Frachtkoſten trägt der Empfänger.

Die Kommunalv dürfen in Fällen beſonderen Be⸗

iſſes mit Hege j
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IV. Verordnungen überHül

Vom 29.
§ 1. Grbſen, Bohnen und Linf ö

mur an die vom Reichskanzler beſtimmte Stelle abgeſeht
werden.

Dieſe Vorſchrift gilt nicht:
1. für Ackerbohnen , Sojabohnen , Peluf 0

und ⸗kleie, ſoweit ſie der Regelung f fi
1tel unterliegen;

1
S

für dieLieferung von Mieter an Natural
tigte, insbeſondere Al Arbeiter, die
kraft ihrer Berechtigung oder alsLohn zu beanſpeagehaben. Macht der Reichskanzler von der ihm nach 8 5
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Abſ. 2 Seite 3 zuſtehenden Befugnis Gebrauch, ſo be⸗
ſchränkt ſich dieſe Ausnahme auf die von ihm beſtimmte
Menge;

8. für anerkanntes Saatgut, für nachweislich zum Ge⸗
müſeanbau beſtimmtes Saatgut, ſowie für Saatgut, das
durch eine von der Landeszentralbehörde zu bezeich⸗
nende Saatſtelle als zur Saat geeignet erklärt und vonder vom Reichskanzler beſtimmten Stelle zu Saatzwecken
freigegeben worden iſt. Der Nachweis iſt durch eine be⸗

ch beglaubigte Beſcheinigung zu erbringen . Die
entralbehörden beſtimmen, wer für Ausſtellung
eſcheinigung zuſtändig iſt. Für Saatgut gel⸗

ten die Vorſchriften des § 10;
4. für fr s Gemüſe und für eingemachte Hülſenfrüchie

in geſchloſſenen Behältniſſen (Konſerven);
5. für Hülſenfrüchte , ſolange ſie ſich im Gemenge mit an⸗

derer Furcht befinden;
6. für Hülſenfrüchte , die im Eigentume der Heeresverwal⸗

tung oder der Marineverwaltung ſtehen;
7. für Hülſenfrüchte, die von der vom Reichskanzler be⸗

ſtimmten Stelle zur Abgabe an Verbraucher weiterge⸗
geben ſind.

Hülſenfrüchte dürfen vorbehaltlich der beſonderen Rege⸗lung für die im Abſ. 2 Nr. 1 genannten Erzeugniſſe nicht
verfüttert werden.

§ 2. Wer Hülſenfrüchte erntet, iſt verpflichtet, die geern⸗tete Menge getrennt nach Arten (Erbſen, Bohnen oder Lin⸗
ſen) den von der Landeszenralbehördezu beſtimmenden Stel⸗
len unmittelbar nach Einbringung der Ernte anzuzeigen. Wer11 2am 1. Oktober 1916 Hülſen e in Gewahrſam hat, die bis
zu dieſem Zeitpunkt noch en angezeigt ſind, hat ſie den
im Satz 1 bezeichneten Stellen bis zum 5. Oktober 1916 an⸗
zuzeigen; befinden ſich ſolche Mengen mit dem Beginn des
1. Oktober 1916 unterwegs , ſo iſt die Anzeige unverzüglich
nach dem Empfange von dem Empfänger zu erſtatten .

Die Stellen , denen die Anzeigen zu erſtatten ſind, habendie Anzeigen unverzüglich an die vom Reichskanzler beſtimmte
Stelle weiterzugeben.

In der Anzeige iſt anzugeben, welche Mengen nach § 1
Abſ. 2 Nr. 3 und nach § 4 Abſ. 2 beanſprucht werden; es
iſt ferner anzugeben, für wieviel Perſonen und für welche
Anbaufläche die Zurückhaltung nach § 5 Abſ. 2 beanſpruchtwird.

Die Anzeigepflicht erſtreckt ſich nicht auf die im § 1 Abſ. 2unter Nr. 1, 4 bis 7 aufgeführten Mengen; ferner ſind nicht
anzuzeigen Mengen unter 25 Kilogramm von jeder Art.

§ 3. Werden Hülſenfrüchte im Gemenge (§ 1 Abſ. 2
Nr. 5) nachträglich ausgeſondert , ſo unterliegen ſie der An⸗
zeigepflicht nach Maßgabe des § 2. Die Anzeige iſt binnen23 Tagen nach der Ausſonderungzu erſtatten .

Die Beſitzer von Hülſenfrüchten haben die Vorräte,
Abſatzbeſchränkung nach 8 1 unterliegen , der vom

skanzler beſtimmten Stelle auf Verlangen käuflich Zuüberlaſſen und auf Abruf zu verladen. Sie können ihrer⸗
ſeits verlangen, daß dieſe Stelle dieſe Vorräte käuflich über⸗
nimmt, und eine Friſt zur Abnahme ſetzen, die mindeſtensvier Wochen betragen muß. Nach Ablauf der Friſt erliſchtdie Abſatzbeſchräntung nach § 1. Iſt der Beſitzer nicht zu⸗
gleich Eigentümer , ſo kann auch der Eigentümer die Friſtzur Abnahme ſetzen.

Die Vorſchrift des Abſ. 1 Satz 1 gilt nicht für die Hül⸗
ſenfrüchte, die der Beſitzer in ſeinem landwirtſchaftlichen Be⸗
triebe zur nächſten Beſtellung nötig hat oder deren er zuſeiner Ernährung oder zur Ernährung der Angehörigen ſei⸗ner Wirtſchaft einſchließlich des Geſindes bedarf. Den An⸗
gehörigen der Wirtſchaft ſtehen gleich, Naturalberechtigte , ins⸗
beſondere Altenteiler und Arbeiter, ſoweit ſie kraft ihrer Be⸗
rechtigung oder als Lohn Hülſenfrüchte zu beanſpruchen ha⸗
ben. Der Reichskanzler kann beſtimmen, welche Mengendem Beſitzer auf Grund dieſer Beſtimmungzu belaſſen ſind.

Die weiteren Beſtimmungen über die Lieferung und Ab⸗
nahme erläßt der Reichskanzler.

§ 5. Soweit Hülſenfrüchte der überlaſſungspflicht nach
8. 4 unterliegen , haben die Beſitzer für Aufbewahrung und
pflegliche Behandlung derſelben zu ſorgen. Sie dürfen ihreVorräte ohne Zuſtimmung der vom Reichskanzler beſtimmten

telle nicht verarbeiten . Als Verarbeiten gilt auch das
Schälen. Sie haben ferner dieſer Stelle auf Erfordern Aus⸗
kunft zu geben, Proben gegen Erſtattung der Portokoſten
einzuſenden oder Beſichtigung der Frucht zu geſtatten
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Die zuſtändige Behörde kann auf Antrag der Zentral
Einkaufsgeſellſchaft anordnen, daß die Frucht von dem Be⸗
ſitzer mit den Mitteln ſeines landwirtſchaftlichen Betriebbinnen einer beſtimmten Friſt ausgedroſchen wird. Kommt
der Verpflichtete dem Verlangen nicht nach, ſo kann die
ſtändige Behörde auf Antrag der vom Reichskanzler beſtten Stelle das Ausdreſchen auf deſſen Koſten durch einenDritten vornehmen laſſen. Der Verpflichtete hat die Vor⸗nahme in ſeinen Wirtſchaftsräumen und mit den Mittelnſeines Betriebs zu geſtatten .

§ 6. Die vom Reichskanzler beſtimmte Stelle hat dem gurÜberlaſſung Verpflichteten für die abgenommenen Mengeneinen angemeſſenen Übernahmepreis zu zahlen, der die im
§ 10 a feſtgeſetzten Preiſe nicht überſchreiten darf.

§ 7. Iſt der Verkäufer mit dem Preiſe nicht einverſtan⸗den, den die vom Reichskanzler beſtimmte Stelle geboten hat,ſo ſetzt die für den Ort, von dem aus die Lieferung erfolgenſoll, zuſtändige höhere Verwaltungsbehörde den Preis end⸗
gültig feſt. Sie beſtimmt darüber, wer die baren Auslagen
des Verfahrens zu tragen hat. Der Verpflichtete hat 205
Rückſicht auf die endgültige Feſtſetzung des Übernahmeprei⸗ſes zu liefern , die Zentral⸗Einkaufsgeſellſchaft hat vorläufigden von ihr für angemeſſen erachteten Preis zu zahlen.

Iſt der Verpflichtete nicht zugleich der Eigentümer , ſokann auch der Eigentümer die Feſtſetzung des Preiſes durchdie höhere Verwaltungsbehörde herbeiführen . Sein Recht er⸗
liſcht, wenn er nicht binnen drei Monaten nach Mitteilungdes Preisangebots an den Verpflichteten davon Gebrauchmacht.

Erfolgt die Überlaſſung nicht freiwillig , ſo wird das Eigen⸗tum auf Antrag der vom Reichskanzler beſtimmten Skelle
durch Anordnung der zuſtändigen Behörde auf dieſe Stelleoder die von ihr in dem Antrag bezeichnete Perſon übertra⸗
gen. Die Anordnung iſt an den zur Überlaſſung Verpflichte⸗ten zu richten. Das Eigentum geht über, ſobald die Anord⸗
nung dem Eigentümer zugeht.

Neben dem Übernahmepreiſe kann für die Aufbewahrungbei längerer Dauer eine angemeſſene Vergütung gezahlt wer⸗
den, deren Höhe die höhere Verwaltungsbehörde des Aufbe⸗wahrungsortes endgültig feſtſetzt.

§ 8. Die höhere Verwaltungsbehörde entſcheidet endgültigüber alle Streitigkeiten, die ſich zwiſchen den Beteiligten aus
der Aufforderung zum Dreſchen oder zur käuflichen Überlaſ⸗ſung ſowie aus der überlaſſung ergeben.

§ 9. Die vom Reichskanzler beſtimmte Stelle darf die über⸗
nommenen Hülſenfrüchte nur an die Heeres⸗ und Marinever⸗
waltung, an Kommunalverbände oder an die vom Reichskanz⸗ler beſtimmten Stellen abgeben. f

Der Reichskanzler kann die Bedingungen und Preiſe be⸗
ſtimmen, zu denen die vom Reichskanzler beſtimmte Stelle die
von ihr übernommenen Mengenzu verteilen und abzugeben
hat.

§ 10. Hülſenfrüchte , die von der vom Reichskanzler beſtimm⸗ten Stelle (§ 1) nach § 1 Abſ. 2 Nr. 3 zu Saatzwecken freige⸗
geben ſind, dürfen nur durch die von der Landeszentralbehörde
bezeichnete Saatſtelle abgeſetzt werden. Die vom Reichskanzlerbeſtimmte Stelle hat die zuſtändige Saatſtelle von jeder Frei⸗
gabe unverzüglich zu benachrichtigen. Die Saatſtelle kann
die Preiſe für das Saatgut im Einvernehmen mit der vom
Reichskanzler beſtimmten Stelle (8 1) vorſchreiben. Sie iſtan die vom Reichskanzler vorgeſchriebenen Grenzen gebunden.Der Reichskanzler kann weitere Beſtimmungen über den Ver⸗
kehr mit Saatgut erlaſſen .

Hülſenfrüchte , die als Saatgut in Anſpruch genommen (8 1
Abſ. 2 Nr. 3 und § 4 Abſ. 2 Satz 1), aber zu Saatzwecken nicht
verwendet worden ſind, ſind nach Beendigung der Saatzeit,
ſpäteſtens am 31. Mai 1917, bei der vom Reichskanzler be⸗ſtimmten Stelle (§ 1) anzumelden und von dieſer nach §8 5 ff.
zu übernehmen. Dies gilt nicht für Mengen unter 25 Kilo⸗
gramm von jeder Art.

Die Vorſchriften des Abſ. 1, 2 gelten nicht für anerkann⸗tes Saatgut und Saatgut, das nachweislich zum Gemüſeanbaubeſtimmt iſt. Die Landeszentralbehörden erlaſſen die nähe⸗ren Beſtimmungen über die Anerkennung und den Nachweis.
§ 11. Der Preis für Hülſenfrüchte darf vorbehaltlich der

Vorſchriften des § 9, Abſ. 2, § 10, Abf. 1 nicht überſteigen :
bei Erbſen 41 bis 60 Mark für den Doppelzentner,FF „ 0e ũf , 5



Die Preiſe gelten für Lieferung ohne Sack. Für leihweiſe
Uberlaſſung der Säcke darf eine Sackleihgebühr bis zu einer
Mark für die, Tonne berechnet werden. Werden die Säcke
nicht binnen einem Monat nach der Lieferung zurückgegeben,
ſo darf die Leihgebühr dann um 25 Pfennig für die Woche
bis zum Höchſtbetrage von 2 Mark erhöht werden. Werden
die Säcke mitverkauft , ſo darf der Preis für den Sack nicht
mehr als 1 Mark und für den Sack, der 75 Kilogramm oder
mehr hält, nicht mehr als 1/60 Mark betragen. Der Reichs⸗
kanzler kann die Sackleihgebühr und den Sackpreis ändern.

Bei Rückkauf der Säcke darf der Unterſchied zwiſchen dem
Verkaufs⸗ und Rückkaufspreiſe den Satz der Sackleihgebühr
nicht überſteigen.

Die Preiſé umfaſſen die Koſten der Beförderung bis zur
Verladeſtelle des Ortes, von dem die Ware mit der Bahn oder

zu Waſſer verſandt wird, ſowie die Koſten des Einladens da⸗

ſelbſt.
Die im Abf. 1 bezeichneken Preiſe von 60, 70, 75 Mark ſo⸗

wie die auf Grund des § 10 feſtgeſetzten Preiſe ſind Höchſt⸗
preiſe im Sinne des Geſetzes vom 4. Auguſt 1914 in der Faſ⸗
fung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914 in Ver⸗
bindung mit den Bekanntmachungen vom 21. Januar 1915

und vom 23. März 1916.
§ 12. Die Landeszentralbehördenerlaſſen die erforderlichen

Ausführungsbeſtimmungen. Sie beſtimmen, wer als höhere

Verwaltungsbehörde , als zuſtändige Behörde und als Kom
munalverband im Sinne dieſer Verordnung anzuſehen iſt.

8 13. Der Reichskanzler kann von den Vorſchriften dieſer
Verordnung Ausnahmen geſtatten.

§ 14. Mit Gefängnis bis zu ſechs Monaten oder mit Geld⸗

ſtrafe bis zu fünfzehntauſend Mark wird beſtraft:
„wer Hülſenfrüchte den Vorſchriften der 88 1 und 10 zu⸗

wider abſetzt;
5 ch 88 2, 8 2 obliegende An⸗

3 geſ
8 erſtattet oder wer

wiſſentlich unrichtige oder unvollf ge Angaben macht;
8. wer der Verpflichtung zur Aufbewahrung und pfleglichen

Behandlung (58 1 Abf. 1) zuwiderhandelt;
wer Hülſenfrüchte , die ihm als Saatgut belaſſen oder

die er zu Saatzwecken erworben hat, zu anderen Zwecken
verwendet;

5. wer den von den Landeszentralbehörden erlaſſenen Be⸗

ſtimmungen zuwiderhandelt .
In den Fällen der Nr. 1 und 2 kann neben der Strafe auf

Einziehung der Hülſenfrüchte erkannt werden, auf die ſich die

ſtrafbare Handlung bezieht, ohne Rückficht darauf, ob ſie dem
Täter gehören oder nicht.
g § 15. Dieſe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft. * . 55
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